
Zeitschrift: Theologische Zeitschrift

Herausgeber: Theologische Fakultät der Universität Basel

Band: 11 (1955)

Heft: 3

Rubrik: Miszelle

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


230 Miszelle

Für seine Darstellung hat Vogelsanger die mannigfaltigsten Quellen
verwendet: neben Hurters vielen eigenen Schriften noch eine umfangreiche
zeitgenössische gedruckte Literatur, dazu handschriftliche Akten (Protokolle,

Briefwechsel, Berichte) ; besonders wertvoll sind die erstmals
benützten Stücke aus dem Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Der
Anmerkungsteil zeigt, wie ausgebreitet die Vorstudien waren, die der Verfasser
gemacht hat.

Die Darstellung beweist, wie überlegen Vogelsanger diesen reichen
Rohstoff gestaltet hat. Auf dem Hintergrund eines wirklichkeitsgesättigten
Kultur- und Zeitbildes tritt scharf ausgeprägt, in plastischer Kraft Hurter
vor uns hin. Vogelsanger schildert den umstrittenen Mann mit ritterlicher
Feder, und so kommt es, daß wir bei aller Abstoßung doch vom Gefühl eines
gewissen Respektes für Hurter erfaßt werden. Der lebensvolle Eindruck
dieses Charakterbildes wird durch die hervorragende Formgebung
unterstützt. Vogelsanger verfügt über eine sicher zugreifende, ungewöhnlich
fesselnde Sprache: Wörter, Bilder, Vergleiche fließen ihm scheinbar spielend

zu.
Das Gesamturteil kann m. E. nicht zweifelhaft sein. Wir haben es bei

der Arbeit von Pfarrer P. Vogelsanger über F. Hurters geistige Entwicklung

mit einer reifen wissenschaftlichen und darstellerischen Leistung zu
tun. Fußend auf sorgfältiger Quellenanalyse, hat der Verfasser ein Werk
geschaffen, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die Arbeit ist nicht nur
ein glänzender Beitrag zur Kirchengeschichte Schaffhausens, sondern auch
zur Konversionsgeschichte des 19. Jahrhunderts und zur neueren europäischen

Geistesgeschichte überhaupt.
Zürich. Fritz Blanke.

Miszelle.
Der eTepoç vôpoç Rom. 13,8

Man ist sich heute offenbar weitgehend in der Uebersetzung von Rom.
13,8 b einig, rov trepov wird substantivisch verstanden und im Sinn von
tôv it\r]oiov interpretiert.1 Der Halbvers lautet dann: Wer den Nächsten

1 So u.a. B.Weiß, Der Brief an die Römer (H. A. W. Meyer9), 1899,
S. 537; K. Barth, Der Römerbrief, 21922, S. 177; H. Lietzmann, An die Römer
(Handbuch zum NT), 31928, S. 112 f.; P. Althaus, Der Brief an die Römer
(NTD), 61946, S. 113; A. Nygren, Der Römerbrief, 1951, S. 307; E. Gaugier,
Der Römerbrief (Prophezei) II. Teil, 1952, S. 249; H. Asmussen, Der Römerbrief,

1952, S. 268 (Die Uebersetzung folgt der Lutherbibel, die Erklärung
hält sich daran; vgl. S. 270) ; O.Michel, Der Brief an die Römer (H. A. W.
Meyer10), 1955, S. 287; ferner: W. Bauer, Wörterbuch zum NT, *1952 s.v.
«Tepoç, Sp. 570; IL W. Beyer, Artikel é'repoç. ThWNT II, S. 702, 3 f.; R.
Bultmann, Christus des Gesetzes Ende, in: Glauben und Verstehen II, 1952,
S. 53; G.Friedrich, Das Gesetz des Glaubens Rom. 3, 27, in: ThZ (10. Jg.)
1954, S. 406.
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liebt, hat das Gesetz erfüllt. Dieses Verständnis der Stelle ist alt. Schon
Marcion hat ëxepov durch TrXrpjiov ersetzt; die meisten Lateiner übersetzen:
proximum. 2

Nur ganz vereinzelt haben sich Stimmen erhoben gegen diese Einmütigkeit.

Geschah es dennoch, wurden und werden sie kaum beachtet. Immerhin
muß man jedoch die Frage stellen, ob man nicht ërepov von dyainöv trennen,
adjektivisch verstehen und also zu vöpov ziehen kann. Soweit ich sehe,

geschah das erstmalig bei v. Hofmann.3 Nach ihm muß ëxepoç im Sinne von
àXXoç interpretiert werden, ô ïxepoç vopoç ist dann «das anderweitige, das

übrige Gesetz». Gegen diese Möglichkeit hat sich zwar B. Weiß 4 mit
Nachdruck gewandt, doch sie begegnet bald darauf noch einmal ganz ähnlich bei
Zahn. 5 Er will ëxepoç (wohl genauer als v. Hofmann) im Sinne von Xourôç

verstehen. Dabei kommt er dann zu einer ganz entsprechenden Ueberset-

zung : «... denn der Liebende hat das übrige Gesetz erfüllt.» — Später hat
man diese Auffassung dann offenbar zu den Akten gelegt. Neuerdings zitiert
Michel 8 noch einmal Zahns Uebersetzung, jedoch nur in einer Anmerkung,
gleichsam als Kuriosum, das ohne Stellungnahme einfach referiert wird.

In jüngerer Zeit taucht dann noch einmal eine Interpretation des
Halbverses auf, die mit v. Hofmann und Zahn gemeinsam hat, daß sie ëxepoç

adjektivisch versteht, sonst aber einen ganz eigenen Weg geht. Gutbrod7
sieht in ëxepoç vôpoç von Rom. 13, 8 b das Gebot der Nächstenliebe und glaubt,
daß damit dasselbe gemeint sei, was Paulus Gal. 6, 2 mit dem Terminus
vôpoç toO XpidToO ausdrückt. Dann wäre ô ëxepoç vôpoç fast ein irgendwie
geprägter Ausdruck. Diesen Vorschlag hat nun Friedrich 8 abgelehnt und
ist wieder für die übliche Uebersetzung eingetreten, denn — so sagt er —
ëxepoç hat «hier wie auch sonst oft im NT die Bedeutung ,der Nächste'».
Richtig ist daran, daß diese Bedeutung vorkommt. Kann man aber wirklich
von «oft» reden? Das wird in dem Augenblick problematisch, wenn man
den (nun doch wirklich relativ seltenen) substantivischen Gebrauch von
ëxepoç mit dem ungleich häufigeren adjektivischen (bzw. adverbialen)
Gebrauch im NT vergleicht. 9 Im Grunde liegt die Sache also so, daß in dieser
Streitfrage Behauptung gegen Behauptung steht. Die Prüfung ist noch
offen.

2 Vgl. Zahn, Der Brief des Paulus an die Römer (1910), 31925, S. 563

Anm. 81.
3 Die heilige Schrift neuen Testaments, 3. Teil (Brief an die Römer),

1868, S. 542 f.
4 a. a. O., S. 537 Anm.
5 a. a. 0„ S. 563.
8 a. a. 0., S. 289 Anm. 1.
7 Artikel vopoç, ThWNT IV, S. 1069, 15 f. — Aehnliche Gedanken schon

bei P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, 1899, S. 191.
8 a. a. 0., S. 406.
9 Friedrich beruft sich auf H. W. Beyer, ThWNT II, S. 701, 47 ff. Beyer

sagt aber selbst nicht «oft». Er nennt lediglich 5 Stellen (Rom. 2,1; 1. Kor.
10, 24. 29; 14, 17 und — Rom. 13, 8). W. Bauer, Wörterbuch zum NT, Sp. 570,
darüber hinaus noch 1. Kor. 6,1; Gal. 6, 4 und (ohne Artikel!) Rom. 2, 21.
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1. Wir wenden uns zunächst der Alternative «Substantiv oder Adjektiv?»

zu. Zahn10 hatte zwei Gründe angeführt, die gegen die Verbindung
von Tov ëxepov mit vöpovsprechen sollen. Der eine davon ist nicht stichhaltig.
Zahn meint, vöuov stünde dann ohne Artikel «den es nicht entbehren
kann». Dagegen könnte man — im Blick auch auf die vorhergehenden Verse
— fragen, ob man denn unbedingt an das mosaische Gesetz denken müsse.
B. Weiß 12 hatte das entschieden bestritten. Dieses Problem können wir hier
noch liegenlassen. Davon abgesehen läßt sich nämlich zeigen, daß man bei
Paulus aus dem Setzen oder Weglassen des Artikels bei vôpoç keine Schlüsse
ziehen kann. Der Apostel verfährt hier durchaus uneinheitlich13, und
schließlich fehlt der Artikel ja auch in V. 10.14

Der zweite Grund ist gewichtiger, wenngleich er noch präzisiert werden

muß. Sollte ëxepoç substantivisch verstanden werden, dann müßte man,
wie Zahn meint, xôv iTXpmov (vgl. Rom. 13, 9. 10; Gal. 5, 14; Jak. 2, 8;
Matth. 5, 43 usw.) oder aber xov ôbeXqpôv (1. Joh. 2, 9—11; 3, 10) erwarten.
Ein Verweis auf Johannes bedeutet hier allerdings wenig. Wir beschränken
uns zunächst auf den Sprachgebrauch bei Paulus. Da ist es in der Tat
auffällig, daß der Apostel gleich in den Rom. 13, 8 folgenden Versen, wo er
den Nächsten als Objekt des àYairâv (V. 9) bzw. der dxaixr] (V. 10) nennt,
dafür tiXpcnov setzt. Das besagt jedoch noch nicht unbedingt etwas für unsere
Stelle. In V. 9 zitiert Paulus Lev. 19,18; in V. 8 formuliert er aber noch
selbst. Es wäre also immerhin denkbar, daß er V. 8 b xov Prepov substantivisch

versteht, den Begriff dann im nächsten Vers — eben durch das Zitat
veranlaßt — durch xov TrXpalov ersetzt und schließlich in V. 10, wo er wieder
selbst formuliert, den neuen Begriff beibehält. Wenn Paulus überhaupt
ô ëxepoç substantivisch gebrauchen kann (was nicht zu bestreiten ist), dann
muß man die Uebersetzung von xôv ëxepov in V. 8 b mit «den Nächsten» als
grundsätzlich möglich bezeichnen.15

Aber doch nur als möglich! Paulus kann zwar vonxôv ëxepov xplveiv reden
(Rom. 2, 1; vgl. 1. Kor. 6, 1), vom ëxepov btbdOKEiv (Rom. 2, 21) und vom
Zpxeiv xô xo0 éxepou (1. Kor. 10, 24), doch in der Verbindung mit àyauâv
verwendet Paulus xôv ëxepov nie, ja im ganzen NT ist diese Verbindung
ungewöhnlich. Die Fälle, in denen der Zusammenhang für dyanâv ein bestimmtes

10 a. a. O., S. 563 Anm. 81.
11 Vgl. auch Zahn, a.a.O., S. 212 f.
12 a. a. O., S. 537.
13 Friedrich, a.a.O., S. 404 (dort Beispiele), ferner Gutbrod, ThWNT

IV, 1062, 10 ff.
14 Steht vôpoç (wie V. 10) im Gen., richtet sich der Artikelgehrauch

bei Paulus nach dem Beziehungswort. Da hier TtXripuupa absolut steht, fehlt
auch bei vôpoç der Artikel. Vgl. P. Blaeser, Das Gesetz bei Paulus, Nt.liche
Abhandlungen 19, 1—2 (1941), S. 10 ff. (nach Friedrich, a.a.O., S. 404).

15 v. Hofmann wendet dagegen ein, man müsse dann ô fàp xôv ëxepov
àxaTrûiv xôv vôpov TreirXripwKev erwarten (a.a.O., S. 542). Das wäre sicher
klarer und vielleicht auch besser, ist aber kein zwingender Gegengrund.
Vgl. (allerdings mit Vorbehalt) z.B. Rom. 2, 1.



Miszelle 233

Objekt fordert, sind hier zwar nicht so erheblich. Da kann ein Substantiv 18

oder ein Personalpronomen 17 eintreten. Entscheidend sind die Aussagen
mit allgemeinem Objekt. Hier kennt Paulus nur zwei: à\Xf|\ouç (1. Thess.

4,9; Köm. 13, 8) und tôv trXpcdov (Gal. 5,14; Rom. 13, 9).18 Ob das Zufall
ist? Schwerlich. Es dürfte vielmehr alles dafür sprechen, daß die Wendung
tôv ir\r|(nov dyaTrciv in dieser Zusammenstellung ein geprägter gemein-ur-
christlicher Begriff geworden ist (Mark. 12, 31parr.; 12, 33; Matth. 5, 43;
19, 19; Gal. 5, 14; Rom. 13, 9 f.; Jak. 2, 8), der durch die LXX-Uebersetzung
von Lev. 19,18 vorgegeben war. Nimmt man dann hinzu, daß ëxepoç ungleich
häufiger adjektivisch als substantivisch gebraucht wird, dann erheben sich
nun doch gewichtige Bedenken gegen die übliche Uebersetzung des
Halbverses. So scheint es angezeigt, den anderen Weg einmal genauer zu prüfen.
Sollte er überhaupt möglich sein, liegt er nach dem bisher Ausgeführten
doch wohl näher.

2. Zahn 19 will ô ëxepoç im Sinne von ô Xontoç verstehen. Er gibt zwar
zu, daß das nicht attisch sei, weist aber darauf hin, daß diese Bedeutung
im Plural vorkommt. So wird z. B. Luk. 4, 43 gesagt, daß xaîç éxëpcuç -rröXeaiv

das Evangelium verkündet werden müsse. Dort handelt es sich um die
übrigen, die restlichen Städte mit Ausnahme der bereits genannten nämlich

Kapernaum. Nun ist vôpoç ein kollektiver Begriff. Das Gesetz besteht
aus vielen Geboten. Darum könne, so meint Zahn, der Plural hier nicht
beanstandet werden. Er weist schließlich noch auf den folgenden Vers hin,
wo éxëpct â\\r] gebraucht wird. Ganz ähnlich hatte ja schon v. Hofmann
argumentiert. Er wollte ô ëxepoç in V. 8 b gleichsetzen mit ô â\\oç, was «den
Rest einer Gesammtheit mit Ausschluß eines genannten einzelnen Theiles
bezeichnen kann».

Nun ist zunächst richtig, daß ëxepoç und â\\oç im NT nicht mehr
unterschieden werden und gegenseitig füreinander eintreten können.20 Aber
dennoch ist dieser Hinweis hier nicht angebracht, denn welcher bereits
genannten Größe wird der «Rest» gegenübergestellt? Die Schwierigkeit dieser
Auffassung wird wohl am deutlichsten, wenn man einmal V. 8 b so formuliert,

wie er nach Zahn und v. Hofmann eigentlich lauten müßte. Ihre
Argumentation läuft doch im Grunde darauf hinaus, daß der Halbvers eine
verkürzte Fassung darstellt, die ausführlicher lauten müßte : ö yàp drfaTrûJv xàç
éxëpaç (bzw. xàç aMaç) ëvxoXàç xoû vöpou TrTT\f|pu)KEv. Es müßte also
mindestens eine ëvxo\t) vorher bereits genannt sein. Darum ist V. 9 hier gar

16 Rom. 8, 28; 1. Kor. 8, 3 (Gott) ; Rom. 9, 13 (Jakob) ; 2. Kor. 9, 7 (einen
fröhlichen Geber).

17 z. B. Rom. 8, 37; 1. Kor. 2, 9; 2. Kor. 11, 11; 12, 15; Gal. 2, 20; 2. Thess.
2,16.

18 Bei Betonung des verbalen Charakters von dya-nri in Rom. 13. 10

kommt diese Stelle noch hinzu.
19 a. a. 0., S. 563 Anm. 81.
20 Vgl. F. Büchsei, Artikel àXXoç, ThWNT I, S. 264 f.; Beyer, ThWNT

II, S. 699, 26.; Blaß-Debrunner, Grammatik des nt.lichen Griechisch. 81949,

§306.
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kein Argument. Da sind ja schon einige Gebote genannt, bevor die Aufzählung

mit der Wendung Kai eï xiç éxëpa ëvxoXr) abgeschlossen wird.21
Oder sollten beide das àMijXouç dpaTräv in V. 8 a als lvro\f\ verstehen?

Das ist aber unmöglich. Das Liebesgebot steht ja gerade dem vôpoç gegenüber.

Warum aber das Liebesgebot Erfüllung des vopoç ist, das wird V. 9 f.

demonstriert. Da wird in der Tat Lev. 19, 18 als Xôtoç ëvxo\r|) verstanden.
Weil das aber die Zusammenfassung, der «Hauptnenner» aller Gebote ist,
darum ist das der Beweis dafür, daß die Behauptung in Y. 8 b stimmt.

Zahn und v. Hofmann haben also die Beweisführung des Paulus aus
V. 9 f. in Y. 8 eingetragen. Damit wird man aber dem Sinne dieses Verses
nicht gerecht, und zugleich überfordert man das ëxepoç. Man muß es

umdeuten, bzw. hier ausnahmsweise kollektives Verständnis voraussetzen. B.
Weiß 22 sagt ganz richtig, daß der Sprachgebrauch von ëxepoç und â\\oç
im Sinne von «sonstig» hier «ganz unanwendbar», 6 ëxepoç kollektiv zu
denken aber unmöglich sei.

Doch warum will man hier überhaupt einen komplizierten Weg gehen?
Man kann doch bei dem naheliegendsten Sinn bleiben. Paulus gebraucht
dieselbe Wendung noch einmal Rom. 7, 23. Diese Stelle macht im übrigen
sofort deutlich, daß es sich bei dem ëxepoç vopoç nicht um einen geprägten
Ausdruck handeln kann. Der Sinn an beiden Stellen ist ganz verschieden.
Aber die Verwendung von ëxepoç ist genau dieselbe. Der ëxepoç vôpoç wird
einem vorher genannten Gesetz gegenübergestellt. Der Sinn der Wendung
ergibt sich aus dieser Gegenüberstellung. Betrachten wir daraufhin einmal

V. 8.

3. Man muß davon ausgehen, daß dieser Vers den Charakter einer
Ueberleitung hat. Ob es sich bei dem Abschnitt Rom. 13, 1—7 gegenüber
dem nachfolgenden um «ganz verschiedene Traditionen» handelt, «so daß

man an keine zu enge Verbindung denken darf», wie Michel 23 meint, kann
dabei offen bleiben. Deutlich genug ist auf jeden Fall, daß wir es mit zwei
verschiedenen «Komplexen» zu tun haben, die durch V. 8 miteinander
verbunden werden.

Das will gleich bei den ersten Worten beachtet sein. Das ppbevi ppbèv
ô<pei\exe kann man natürlich als eine Art «allgemeiner Regel» verstehen.
Dieser Eindruck wird meist dadurch hervorgerufen, daß man mit V. 8 einen
neuen Abschnitt beginnen läßt, dabei auf die vorhergehenden Verse kaum
noch zurückblickt. Dann wird man aber dem Charakter dieser Wendung im
Zusammenhang nicht gerecht. Denn hier hat sie ihre allgemeine Bedeutung
aufgegeben, bildet vielmehr eine Zusammenfassung von V. 1—7. Das ppbevi
knüpft an das trcicnv (V. 7) an; dieses wiederum nimmt die Xeixoup-foi (V. 6)
auf. Was man nicht «schuldig» bleiben darf (V. 8), sind die ôcpeiXai (V. 7).
Es ist daher richtig, wenn B. Weiß 24 bemerkt, daß V. 8 mit den ersten Wor-

21 Auch das Beispiel v. Hofmanns (2. Makk. 12,12) trifft die Sache nicht.
Es liegt dort wie Rom. 13, 9. Nach der Nennung von Teilen des Trosses
(Frauen und Kinder) folgt als letztes Glied Kai xijv aWpv àiro0Keuf|v.

22 a. a. 0., S. 537 Anm.
23 a. a. 0., S. 288. 24 a. a. 0., S. 536.
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ten negativ dasselbe aussagt, was V. 7 positiv gesagt war. Es ist also «der

Anfang von Rom. 13, 8 so formuliert, daß man den Anschluß an Rom. 13, 7

deutlich erkennt». 25

Eben damit aber tritt für diese Wendung der Charakter einer allgemeinen

Regel, den sie — aus dem Zusammenhang gelöst — durchaus hat,
zurück. Für die Interpretation ist das nicht unerheblich. Fridrichsen 26 hat
ja die Frage aufgeworfen, ob es sich bei Rom. 13, 8 um eine Paradoxie oder

um ein Wortspiel handelt. In ôcpelXeiv liegt, wie er ausführt, zunächst die
Vorstellung der Schuld. Es ist nun die Frage, ob Paulus diesen Gedanken
auch im zweiten Glied (nach ei pf|) festhalten will, oder aber ob er einfach
mit der doppelten Bedeutung von ôcpeiXeiv spielt: Schuld und Pflicht
(Schuldigkeit). «Also entweder: Keine Schuld soll unerledigt bleiben außer der
(unabtragbaren) Schuld der gegenseitigen Liebe; oder: Keine Schuld soll
unerledigt bleiben; nur die Schuldigkeit (Pflicht) zur gegenseitigen Liebe
(soll bleiben).»27 Fridrichsen entscheidet sich für die zweite Möglichkeit
und meint, es liege ein «leichtes und natürliches Wortspiel» vor. 28

Das träfe nun sicherlich zu, wenn der Abschnitt mit V. 8 ganz neu
einsetzte und man dann die einleitende Wendung für sich betrachten könnte.
Aber das ist ja eben nicht der Fall! Paulus spielt, wenn man den Zusammenhang

berücksichtigt, auf die V. 7 genannten ôcpeiXai an (tpöpov, t^Xov, <pößov,

Tipi)v duofnbdvcu). Da handelt es sich aber nicht um «Schulden», sondern um
«Verpflichtungen», um «Schuldigkeiten». Ich halte es nicht für
ausgeschlossen, daß Paulus hier — formal — nach Stichworten aneinanderreiht.
Doch auch wenn das nicht der Fall ist, darf keinesfalls Rom. 13, 7 bei der
Exegese von V. 8 übersehen werden. 20 Das geschieht aber bei Fridrichsen.
Es ist ja doch nur sehr schwer anzunehmen, daß der Apostel die ôqpeiXcd in
V. 7 anders versteht, als das ôcpeiXeiv in V. 8 im ersten Glied verstanden
werden soll, um dann alsbald im Wortspiel wieder zu dem Verständnis aus
V. 7 zurückzukehren. Einfacher scheint es jedenfalls, sofern man damit
durchkommt, den gleichen Sinn an allen Stellen anzunehmen. Der Anfang
von V. 8 müßte daher (umschreibend) so übersetzt werden: Keine Ver-

25 Michel, a. a. 0., S. 288.
20 Exegetisches zu den Paulusbriefen, in: ThStKr 102 (1930), S. 291 ff.

(zu Rom. 13,8: S. 294—297).
27 a. a. 0„ S. 294.
28 a. a. 0., S. 297; ebenso Hauck, Artikel ôtpeiXuj, ThWNT V, S. 563, 29 ff.;

Michel, a. a. 0., S. 288 Anm. 4.
29 Eine solche Stichwortverknüpfung vermutet Michel, a. a. 0., S. 288.

Nachdem er Fridrichsen zitiert hat (Anm. 4 Ende), muß er diese Annahme
zurückziehen. Dieses unterschiedliche Urteil hängt damit zusammen, daß
Michel zunächst richtig den Zusammenhang erkennt, ihn aber, verleitet
durch Fridrichsen, dann außer Ansatz läßt. An diesem Beispiel wird sehr
schön deutlich, wie sich Einzelexegese von Gesamtexegese unterscheiden
kann. — Ob eine mögliche Vorlage des Apostels anders als oben
vorgeschlagen, nun eben im Sinne Fridrichsens, zu interpretieren wäre, steht auf
einem anderen Blatt.
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pflichtung gegenüber irgendeinem Beamten der Obrigkeit (XevroupYÔç) darf
unerledigt bleiben. 30

Es geht hier also um den staatlichen Bereich, um seine Gesetze, um die
bürgerlichen Verpflichtungen. Wichtig ist nun, daß diese Forderungen
nicht nur erfüllt werden müssen, sondern auch erfüllbar sind. Hier gibt
es tatsächlich einen Bezirk, wo eine gleichsam «judaistische Gesetzeserfüllung»

möglich und am Platze ist. Hier kann man das «gute Werk» tun, dessen
Lohn im «Lob» besteht (V. 3).

Mit scharfer Gegenüberstellung (ei pp) wendet Paulus sich dann zu
der anderen Verpflichtung, die ihrem Wesen nach von der vorigen zutiefst
unterschieden ist. Der Unterschied liegt aber nicht in der Tatsache, daß es

sich um verschiedene und verschiedenartige Verpflichtungen handelt,
wenngleich das natürlich inhaltlich zutrifft. Darauf wird zunächst nicht reflektiert;

beide Male handelt es sich um Verpflichtungen. Der Unterschied
besteht vielmehr in der Art der Erfüllung, der Erledigung dieser Pflichten.
Das à\\f|Xouç d-foumv ist ein «debitum immortale» (Bengel). Hier wird man
nie fertig. Man muß vielmehr die Liebe «paradox so üben, als ob man sie
erfüllen könnte, und zugleich sich daran nicht stoßen, daß sie ewig neu
und sofort wieder unsere Aufgabe bleibt».31 So handelt es sich doch um
eine Paradoxie; das erste Glied redet von der Erfüllung erfüllbarer
Verpflichtungen, das zweite Glied von der Erfüllung der unerfüllbaren nie
abzutragenden) Verpflichtung.

Wie das gemeint ist, wird alsbald dtirch die folgende Aussage erläutert:
ô ^dp axauinv tôv ërepov vöpov ire-rrXripujKev. — Man hat sich darüber gewundert,

daß Paulus «hier wie 8, 4 unbefangen von der ,Erfüllung des Gesetzes'
als etwas Erstrebenswertem spricht und cap 7 und 10, 4 vergessen zu haben
scheint», dies dann aber als «charakteristisch für seine unschematische Art
zu reden» bezeichnet.32 Man muß jedoch nun stärker darauf achten, wie er
hier von der Gesetzeserfüllung spricht. Der hat das Gesetz erfüllt (perf.!),
der liebt (part. präs.!). Hier kehrt die Paradoxie wieder. Die Erledigung
liegt im andauernden Tun! Das ist nun gerade keine Erfüllung bestimmter
Verpflichtungen wie etwa der vorher genannten staatlichen, wo keine ocpeiXp

zurückzubleiben braucht und zurückbleiben darf.
Diese ganz andersartige Erfüllung charakterisiert nun aber ihrerseits

das Gesetz. Darum redet Paulus von dem ërepoç vôpoç. Beyer 33 hat bereits
darauf hingewiesen, daß für einen Teil des ntl. ëTepoç - Gebrauchs die
Andersartigkeit der gegenübergestellten Begriffe kennzeichnend ist. Wie für Rom.
7, 23 trifft das auch für unsere Stelle zu. Das Gesetz, auf das Paulus nun
zu sprechen kommt, ist ein ganz andersartiges. Von dorther könnte man
fragen, ob dann nicht doch Gutbrod 34 recht hat, wenn er den ëxepoç vôpoç

30 An dieser Stelle zeigt sich dann, daß auch im Deutschen die
Bedeutungen dicht beieinander liegen. Eine unerledigte Verpflichtung ist
Schuld.

31 Gaugier, a.a.O. (II. Teil), S. 295.
32 Lietzmann, a. a. 0., S. 113.
33 ThWNT II, S. 701, 26 ff. 34 ThWNT IV, S. 1069, 15 f.
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von Rom. 13, 8 b ganz eng an Gal. 6, 2 heranrückt. Aber das ist durchaus
nicht der Fall. Dem vôpoç toO XpioxoO von Gal. 6,2 muß man, wenn man
schon diesen Vers zur Interpretation heranzieht35, das àWplouç dyairäv an
die Seite stellen. Der êxepoç vôpoç von Rom. 13, 8 b ist aber nicht das Liebes-
gebot, sondern — das mosaische Gesetz. Das ist nun die überraschende
Aussage: Die Betätigung des Liebesgebotes ist die Erfüllung des vôpoç. Von
ihm handelt nun die Fortsetzung, die ganz klar zeigt, daß tatsächlich der
mosaische gemeint ist. Doch ist dieses Gesetz gegenüber den Verpflichtungen,

von denen V. 1—7 handeln, ein êxepoç vôpoç. Diese Aussage ist
kennzeichnend für die Stellung des Paulus zum Gesetz.

Der Apostel nimmt hier — fast möchte man sagen: im Vorbeigehen —
noch einmal das große Thema des Römerbriefs auf. All die negativen
Aussagen über den vôpoç (3, 19. 20; 7, 7 ff.; 8, 3 usw.) sollen ja doch nicht der
Abschaffung des Gesetzes das Wort reden. Wenn Christus des Gesetzes
Ende ist, dann ist er das in dem Sinne, daß das Gesetz als Heilsweg nicht mehr
in Frage kommt.36 Der vôpoç ist dennoch heilig, gerecht und gut (Rom.
7,12). Seine Erfüllung ist nicht etwa aufgehoben, doch sieht sie eben anders
aus. Sie ist nicht kasuistisch; darum ist sie nie erledigt; darum ist ein
Rühmen ausgeschlossen. Anders die Erfüllung der staatlichen Verpflichtungen.

Von ihnen könnten, wie V. 1—7 zeigen, alle diese Aussagen gerade
gemacht werden. Aber auf dem Hintergrunde dieser ôcpeAcu ist das mosaische

Gesetz der ëxepoç vôpoç. Die Andersartigkeit der Erfüllung führt Paulus

zu der Aussage von der Andersartigkeit des vôpoç. Und damit ist, wie
mir scheint, die Wendung nicht nur aus ihrem einfachen Wortsinn, sondern
zugleich aus dem Fortgang der Gedankenführung unserer Stelle erklärt.

Ein fest geprägter Ausdruck ist damit nicht beabsichtigt. Dazu wäre
ô êxepoç vôpoç gerade ungeeignet. So kann man nur reden, wenn man
zugleich das Gegenüber im Auge hat. Das mosaische Gesetz bleibt als Gottesgesetz

in Kraft und ist zu erfüllen — wenn auch anders-, als die Juden meinen.

Die Verbindung ô ëxepoç vôpoç ist hier ad hoc geprägt. Sie zeigt aber,
wenn die vorgetragene Erklärung .stimmt, wie der Apostel sich auch im
sogenannten ethischen Teil noch um das große Thema des Römerbriefs
bemüht, das wegen seiner Paradoxie so schwer auszudrücken ist und dessen
rechtes Verstehen his heute immer neues Bemühen erfordert.

Kiel. Willi Marxsen.

35 Friedrich meint, es handle sich bei dem vôpoç xoO XpioxoO vermutlich
nicht um eine eigene Formulierung des Paulus, sondern um einen aus dem
Urchristentum stammenden Terminus (a.a.O., S. 407).

36 Bultmann, Glauben und Verstehen II, S. 48.
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